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1 Einleitung 

Das vorliegende Papier schliesst an das letzte Update der SFH-Länderanalyse vom 

Januar 2007
1
 an und konzentriert sich auf die Entwicklungen von 2007 bis Herbst 

2009 im Nordkaukasus. Dabei liegt der Fokus primär auf den östlichen Republiken 

Tschetschenien, Inguschetien und Dagestan. Punktuell kommt aber auch die Lage in 

den restlichen Republiken des Nordkaukasus, Adygien, Karatschai-Tscherkessien, 

Kabardino-Balkarien und Nordossetien, zur Sprache. 

Abb. 1: Übersichtskarte Nordkaukasus 
Quelle: SFH, basierend auf UNO-/CIA-Karten, Einwohnerzahlen: RFE/RL. 

Der vorliegende Bericht stützt sich hauptsächlich auf Berichte von Menschenrechts-

organisationen, allen voran das Human Rights Center (HRC) der russischen NGO 

Memorial, die eng mit ihr verknüpfte Internetzeitung «Caucasian Knot», Amnesty 

International und Human Rights Watch. Ergänzend fanden im Oktober Treffen mit 

einer sechsköpfigen Delegation nordkaukasischer Menschenrechtsaktivisten sowie 

ein ausführliches Interview mit einer weiteren langjährigen tsche tschenischen Men-

schenrechtlerin statt. Aus Sicherheitsgründen für die Betroff enen haben wir uns da-

zu entschlossen, ihre Identität nicht zu publizieren. Darüber hinaus wird auf Informa-

tionen der UNO, von Forschungsinstituten und Medien Bezug genommen. Auf die 

allermeisten Quellen lässt sich direkt per > Web-Link in der Fussnote zugreifen. 

                                            
1
  SFH-Update 2007 (> Web-Link); SFH-Update 2005 (> Web-Link); SFH-Update 2004 (> Web-Link); 

Übersicht der SFH-Publikationen zu Tschetschenien (> Web-Link). 

http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/europe/tschetschenien/tschetschenien-update-nordkaukasus/
http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/europe/tschetschenien/tschetschenien-update/
http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/europe/tschetschenien/tschetschenien-update-1/
http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/europe/tschetschenien
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2 Politische Situation 

2.1 Tschetschenien 

Im Vergleich zu Dagestan und Inguschetien sind die politischen Verhältnisse in 

Tschetschenien klar und relativ stabil. Ramsan Kadyrow ist es gelungen, seine 

Machtbasis sukzessive auszubauen. Gegenüber Moskau betont er seine Loyalität
2
 

und präsentiert sich als Garant für Stabilität. Gleichzeitig versucht er, seine Unab-

hängigkeit auszudehnen, und hat diesbezüglich mit der offiziellen Beendigung der 

föderalen «Anti-Terror-Operation» im April 2009 einen Etappensieg errungen. Der 

Kreml ist zur Zeit auf Kadyrow angewiesen, verfügt aber weiterhin über bedeutende 

Kontrollmöglichkeiten, so etwa durch die grossmehrheitliche Finanzierung des Bud-

gets, die Präsenz des FSB und das Recht, Republikspräsidenten abzusetzen.
3
 Ge-

genüber der Öffentlichkeit hat Kadyrow mit forciertem Wiederaufbau und einer ge-

wissen Beruhigung der Sicherheitslage bis zum Jahre 2008 einige Erfolge vorzuwei-

sen. Mit einem Mix aus Amnestieangeboten, Betonung islamischer Werte und R e-

pression sollte die bewaffnete Opposition geschwächt werden. Und tatsächlich ver-

lieren die islamistischen Gruppen laufend Kämpfer  und Führer und müssen bereits 

seit längerem in die Bergregionen und Nachbarrepubliken auswe ichen. Im Sommer 

2009 kamen Gerüchte auf, dass Rebellenführer Doku Umarov schwer verletzt wor-

den war. Der einsame Führer der so genannten «Exilregierung», Ahmed Sakajew, 

anerkannte Kadyrow nach diesjährigen Verhandlungen gar  als rechtmässigen Präsi-

denten.
4
 Dennoch konnte die Sicherheitslage nicht nachhaltig beruhigt werden und 

verschlechterte sich 2009 massiv. Einen wesentlichen Beitrag zur Unsicherheit leis-

ten die Sicherheitsdienste selbst. Das undifferenzierte und brutale Vorgehen gegen 

die Zivilbevölkerung führt zu gravierendsten Menschenrechtsverletzungen und letz t-

lich zu einem kontinuierlichen Strom an Nachwuchs für bewaffnete Gruppen. Kon-

stant verlieren zudem wichtige politische Gegner des Präsidenten im In - und Aus-

land ihr Leben, was regelmässig zu Mutmassungen über eine Verwicklung Kad yrows  

führt. In einigen Fällen, insbesondere aus Kadyrows Vergangenheit als Mili zführer, 

gibt es in der Tat belastbare Hinweise.
5
 Der Präsident begegnet internationaler Kritik 

jeweils mit der Aussage, diese Morde seien verübt worden , um ihn zu diskreditieren. 

Mit dem von Kadyrow vorsorglich als Nachfolger aufgebauten Adam Delimkhanow 

bleibt ein nicht weniger umstrittener Mann weiterhin im engsten Machtzi rkel.
6
 

2.2 Inguschetien 

Der im Herbst 2008 eingesetzte ehemalige Fallschirmjägerkommandant Junus -Bek 

Jewkurow setzt als Präsident neue Akzente. Im Gegensatz zu seinem in der Bevöl-

kerung unbeliebten Vorgänger Murat Sjasikow gewann er mit seinem moderateren 

Kurs grosse Sympathien. Er setzt auf Vertrauensbildung und Versöhnung mittels 

Dialog mit der Zivilgesellschaft und Bekämpfung von Korruption und Willkür. Über-

                                            
2
  «Chechen Leader Denies Blame For Killings», RFE/RL, 10. August 2009 (> Web-Link). 

3
  Schneider, E. (2009), Die neuen regionalen Eliten in Russland unter Putin, S. 13 (> Web-Link). 

4
  «Exil-Tschetschenen für den Frieden», FAZ, 28. Juli 2009, S. 5.  

5
  «Slain Exile Detailed Cruelty of the Ruler of Chechnya», NYT, 31. Januar 2009 (> Web-Link). 

6
  «People in Chechnya discuss announced Kadyrov's successor», Caucasian Knot,  

25. September 2009 (> Web-Link). 

http://www.rferl.org/content/Chechen_Leader_Kadyrov_Denies_Blame_For_Killings_Accuses_West_Of_Violence/1795686.html
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=3101
http://www.nytimes.com/2009/02/01/world/europe/01torture.html
http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/11275
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schattet wurde dieser Neubeginn durch eine Serie von Anschlägen auf hohe staatl i-

che Funktionäre. Am 22. Juni 2009 überlebte Präsident Jewkurow selber ein 

Selbstmord-Attentat nur knapp und schwer verletzt .
7
 Damit droht Moskaus Testlauf 

einer alternativen Nordkaukasus-Politik zu scheitern. Alexej Malaschenko, Kauka-

susexperte des Carnegie Moscow Center, wertet dies als «Tragödie, nicht nur für 

Inguschetien und Jewkurow selber, sondern für den gesamten Kaukasus. Alle die 

sagten es, sei notwendig zu töten, Druck auszuüben und auszurotten , und Dialog sei 

nutzlos ï sie alle werden durch das Schicksal Jewkurows bestätigt».
8
 Kadyrow ver-

suchte in dieser Situation, einmal mehr Einfluss auf die Nachbarrepublik zu nehmen. 

Die russische Führung nahm den Anschlag auf das Polizeihauptquartier in Nasran 

im August zum Anlass, Jewkurow teilweise zu entmachten, indem der Innenminister 

entlassen wurde und die Sicherheitskräfte direkt Moskau unterstellt wurden.
9
 Es 

zeigt sich, dass ohne effektive Kontrolle der Sicherheitsorgane keine wirklichen Ver-

besserungen erreichbar sind. Aufgrund starker interner Widerstände war Jewkurows 

Einfluss auf den Sicherheitsapparat seit seinem Amtsantritt beschränkt und hat sich 

nach der Teil-Entmachtung nochmals verringert. Zwar hat er in unzähligen Fällen 

schwerer Menschenrechtsverletzungen persönlich interveniert und den Opfern eine 

unabhängige Untersuchung versprochen.
10

 Die im September versuchte Entführung 

und im Oktober erfolgte Ermordung von Makscharip Aushew, einem der wichtigsten 

Bürgeraktivisten der Republik, zeigt aber einmal mehr dramatisch die herrschende 

Rechtlosigkeit und Jewkurows Machtlosigkeit. Jewkurow selber teilt diese Sicht und 

äussert öffentlich die Vermutung, die Täter kämen aus Sicherheitskreisen.
11

 

2.3 Dagestan 

Dagestan ist als Heimat von dreissig Sprachgemeinschaften
12

 die ethnisch pluralis-

tischste Kaukasusrepublik. Magomedali Magomedow, der 16 Jahre lang Vorsitzen-

der des Staatsrats war, wurde 2006 vom neuen Präsidenten Muchu Aliev abgelöst. 

Diese relative politische Stabilität täuscht allerdings. Dagestan wird seit Jahren von 

Gewalttaten rivalisierender Clans, islamistischer Gruppierungen und organisierter 

Kriminalität erschüttert. Die Menschenrechtslage hat sich 2009 in Dagestan beson-

ders stark verschlechtert.
13

 Während der Staat die islamistischen Gruppen als gröss-

te Gefahr sieht, betont die Menschenrechtsorganisation Memorial die Bedeutung 

krimineller Gruppen, die oft entlang ethnischer Linien organisiert und gut im Staat s-

apparat verankert sind. Wie auch in Tschetschenien und Inguschetien ist die öko-

nomische Lage desolat, und sogar die offizielle Statistik weist eine Arbeitslosigkeit 

von über 50 Prozent aus.
14

 Islamistische Terrorgruppen wie Shariat Jamaat haben 

entsprechend wenig Probleme, mit ihrer Propaganda Nachwuchs unter den vielen 

jungen Arbeitslosen und durch Sicherheitskräfte Traumatisierten zu gewinnen.
15

 

                                            
7
  «Anschlag auf einen Hoffnungsträger in Inguschetien», Tages -Anzeiger, 23. Juni 2009, S. 6. 

8
  «Caucasus peace gives way to new terror», International Harald Tribune IHT, 31. August 2009. 

9
  «Kreml schwächt Führung in Inguschetien», taz, Bernhard Clasen, 21. August 2009 (> Web-Link). 

10
  Memorial (2009), Situation in the North Caucasus conflict zone (> Web-Link). 

11
  «Activist Killing Said to Be Tied to the Police», NYT, 26. Oktober 2009 (> Web-Link); «Violence 

Pervades Ingushetian President's First Year In Office», RFE/RL, 30. Oktober 2009 (> Web-Link). 
12

  von Gumppenberg, Marie-Carin und Udo Steinbach (2009), «Der Kaukasus», C.H. Beck, S. 66f.  
13

  Memorial (2009), Situation in the North Caucasus conflict zone: Spring 2009, S. 37 (> Web-Link); 

HRW (2009), Supplementary Concerns and Recommendations on Russia, S. 3 (> Web-Link). 
14

  Memorial (2009), Situation in the North Caucasus conflict zone: Spring 2009, S. 11 (> Web-Link). 
15

  International Crisis Group (2008),  Russia's Dagestan: Conflict Causes (> Web-Link). 

http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=au&dig=2009%2F08%2F21%2Fa0160&cHash=b54e223a56/&type=98
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/attach/37366e460146e884/2009.09.30_Spring+2009.doc?hl=en&part=2
http://www.nytimes.com/2009/10/27/world/europe/27ingushetia.html
http://www.rferl.org/content/Violence_Pervades_Ingushetian_Presidents_First_Year_In_Office/1865178.html
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/attach/37366e460146e884/2009.09.30_Spring+2009.doc?hl=en&part=2
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/HumanRights_Watch_Submission_to_Human_Rights_Committee_in_advance_of_its_review_of_Russia_Sept_09.pdf
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/attach/37366e460146e884/2009.09.30_Spring+2009.doc?hl=en&part=2
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5466
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Abb. 2: Tote durch Gewalt-Zwischenfälle, Jan. 2008 ï Aug. 2009 
Quelle: Center for Strategic & International Studies CSIS  

T
o

te
 

Monat 

Total 

Inguschetien 

Tschetschenien 

Dagestan 

Kabardino-Balkarien 

Nord Ossetien 

3 Sicherheitslage 

3.1 Ausdehnung der Gewalt 

Während Inguschetien und Dagestan lange die vergleichsweise stabilen Nachbarn 

eines vom Krieg gebeutelten Tschetscheniens waren, drehte sich die Lage in den 

letzten Jahren. Ramsan Kadyrow baute Tschetschenien zum Polizeistaat um und 

sorgte zum Preis massiver Menschenrechtsverletzungen für mehr Stabilität. Dadurch 

wichen die bewaffneten Gruppen in die Nachbarrepubliken aus und setzten auch 

dort eine Spirale von Gewalt und Repression in Gang. Eine tschetschenische Men-

schenrechtsaktivistin bezeichnet diese Entwicklung im Gespräch als «Bildung von 

Metastasen der Gewalt».
16

 

3.1.1 Deutlich verschärfte Sicherheitslage 2009 

Dieses Jahr hat sich die Sicherheitslage im gesamten Nordkaukasus nach überein-

stimmender Einschätzung von Beobachtern deutlich verschlechtert.
17

 Das systemati-

sche Monitoring von gewalttätigen Zwischenfällen durch das Center for Strategic & 

International Studies (CSIS) zeigt stark steigende Opferzahlen (Abb. 2). 

Im Sommer 2009 kamen im Vergleich zum Vorjahr doppelt so viele Personen bei 

gewalttätigen Zwischenfällen wie «Special Operations» der Sicherheitskräfte oder 

terroristischen Anschlägen ums Leben.  Die von CSIS ausgewerteten Medien berich-

ten von 442 Todesopfern zwischen Mai und August 2009, welche zu etwa gleichen 

Teilen auf die drei Republiken entfallen.  Hinzu kommt eine grosse Anzahl Verletzter. 

Im Durchschnitt kam es im Sommer 2009 täglich in jeder der drei Republiken zu ei-

nem Zwischenfall mit einem Todesopfer. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Be-

                                            
16

  Gespräch vom 26. Oktober 2009. 
17

  Center for Strategic & International  Studies CSIS (2009), Violence in the North Caucasus: Summer 

2009 (> Web-Link); Fewer International (2009), Human Security Trends Update, Oktober 2009  
(> Web-Link); «Der Nordkaukasus driftet von Moskau weg», NZZ, 28. September 2009, S. 5; Me-
morial (2009), Situation in the North Caucasus conflict zone: Spring 2009, S. 26 (> Web-Link). 

http://csis.org/files/publication/ViolenceNorthCaucasusAugust2009.pdf
http://www.fewer-international.org/images/lib/Human%20Security%20Situation%20Update%20October%202009_eng%20final_214.pdf
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/attach/37366e460146e884/2009.09.30_Spring+2009.doc?hl=en&part=2
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völkerungsstärke in Inguschetien nur halb so gross, in Dagestan dreimal so g ross 

wie in Tschetschenien ist.  

In Inguschetien ereignen sich pro Kopf somit am meisten Anchläge. Mit dem An-

schlag auf Präsident Jewkurow am 22. Juni 2009 und die Polizeistation in Nasran 

am 17. August 2009 mit 25 Toten und etwa 280 Verletzten fanden hier auch die auf-

sehenerregendsten Attentate statt. Im Grenzgebiet sind tschetschenische Einheiten 

nun zunehmend in Kooperation mit inguschetischen Verbänden aktiv.  

Am 16. April 2009 erklärte Moskau den Krieg in  Tschetschenien ï offiziell «Coun-

ter-Terror-Operation» (CTO) genannt ï für definitiv beendet und hob das seit 1999 

geltende CTO-Regime auf.
18

 Damit erfüllte der Kreml einen lange gehegten Wunsch 

Präsident Kadyrows, der sich davon ein weiteres Signal der «Normalisierung» und 

durch einen Abzug föderaler Truppen grössere Souveränität versprach. Anstatt einer 

erhofften Entspannung mit einem Rückgang der Strassensperren, Reisebeschrän-

kungen und «Säuberungsaktionen» folgte jedoch eine massive Welle der Gewalt  und 

Gegengewalt.
19

 Ramsan Kadyrow ï bestrebt zu beweisen, dass er die Lage auch 

selbständig unter Kontrolle hat ï nahm mit seiner blutigen Kampagne gemäss Me-

morial vor allem das vermutete soziale Unterstützerumfeld ins Visier.
20

 

3.1.2 Sicherheitslage im regionalen Vergleich 

Eine eigene Auswertung von Medienberichten
21

 zwischen Mai und Oktober 2009 

zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Republiken auf: 

In allen drei Republiken sind Polizisten und weitere Sicherheitskräfte die pr imäre 

Zielgruppe von Anschlägen bewaffneter Gruppen (föderale Kräfte kommen dabei 

sehr selten zu Schaden). Zu diesen bereits «alltäglichen» Anschlägen auf Patrouil-

len und Polizeiposten kommen aufsehenerregende Angriffe hinzu, die für Publizität 

sorgen. In Dagestan und Inguschetien sind dies gezielte Attentate auf staatliche 

Funktionäre, darunter Minister und Staatsanwälte
22

, in Tschetschenien hingegen 

Selbstmordanschläge.
23

 Zivilisten müssen auf Grund dieser Gefahrenlage insbeson-

dere in Städten jederzeit damit rechnen, dass sie oder ihre Angehörigen einem An-

schlag zum Opfer fallen könnten. Dies schlägt sich in einem starken Unsicherheits-

gefühl in der Bevölkerung nieder.
24

 In allen drei Republiken sind neben Attentätern 

die Sicherheitskräfte für einen Grossteil der Toten verantwortlich. Gemäss dieser 

                                            
18

  «Chechnya celebrates CTO cancellation»,  Caucasian Knot, 16. April 2009 (> Web-Link). 
19

  «New terrorist acts, murders and kidnappings in Chechnya and Ingushetia», Caucasian Knot,  

27. Juli 2009 (> Web-Link). 
20

  «Sokiryanskaya: Chechen authorities try defeating militants by cutting them off their social su p-

port», Caucasian Knot, 1. August 2009 (> Web-Link). 
21

  Systematische Auswertung von Berichten zu Anschlägen vom 1. Mai bis 15. Oktober aus Caucasian 

Knot, «Russland Analysen» der Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen, Der Standard, 
ergänzt durch Radio Liberty und weitere Tageszeitungen. Unsere Auswertung umfasst etwa die 
Hälfte der von CSIS registrierten Ereignisse (206 von 442 Todesopfern von Mai bis August 2009).  

22
  Während es in Dagestan und Inguschetien von Mai bis Oktober 2009 zu fünf beziehungsweise 

sechs gezielten Attentaten auf hohe staatliche Funktionäre kam, gab es in Tschetschenien lediglich 
einen solchen Anschlag (Opfer war ein Mitarbeiter des stellvertretenden Ministerpräsidenten).  

23
  Von Mai bis Oktober kam es zu sieben solchen Anschläge, etwa mit koordinierten Attentaten auf 

Fahrrädern oder mit weiblichen Attentäterinnen, welche u.a. Schulk inder verletzten. Die Täter sind 
durchaus gebildet, gemäss Memorial verfügte mindestens ein Täter über einen Universitätsa b-
schluss. 

24
  Gespräch mit einer langjährigen tschetschenischen Menschenrechtsaktivistin am 26. Oktober 2009.  

http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/9872
http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/10749
http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/10803
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Auswertung halten sich die Zahl getöteter Sicherheitskräfte und Rebellen in etwa die 

Waage (in Inguschetien sind es etwas mehr, in Dagestan etwas weniger Sicher-

heitskräfte). Dabei ist jedoch zu beachten, dass regelmässig  von ermordeten Zivilis-

ten berichtet wird, die nachträglich als Rebellen ausgegeben werden (siehe 4.1.5). 

In allen Republiken sind Menschenrechtsaktivisten, kritische Journalisten und Oppo-

sitionelle akut gefährdet (siehe 4.2.).  

Auch in Kabardino-Balkarien ï 2005 Schauplatz eines grossangelegten, aber we-

nig professionellen Angriffs jugendlicher Islamisten auf Regierungsgebäude in Nalt-

schick ï kommt es gelegentlich zu gewaltsamen Auseinandersetzungen.
25

 In Karat-

schai-Tscherkessien ist es verhältnissmässig ruhig, dennoch wurde im September 

2009 der gemässigte, zweithöchste muslimische Geistliche erschossen. Auch Nord-

ossetien gehört, nach unruhigen Zeiten im Sommer 2008 durch den Krieg zwischen 

Georgien und russischen Truppen im angrenzenden Südossetien, zu den stabileren 

Republiken der Region. Allerdings wirken die Folgen der verheerenden Geiselnahme 

in der Mittelschule Nr. 1 in Beslan im September 2004 immer noch nach. 331 Men-

schen, mehr als die Hälfte davon Kinder, kamen während der Geiselhaft und bei der 

Erstürmung durch russische Truppen ums Leben.
26

 

3.2 Sicherheitskräfte und bewaffnete Gruppen 

Alle drei Republiken  kennzeichnet ein undurchsichtiges Geflecht von Sicherheits-

kräften. Dies trägt wesentlich zur Straffreiheit verübter Menschenrechtsverletzungen 

bei. So schieben sich die verschiedenen Einheiten etwa im Falle von verschwund e-

nen Personen gegenseitig die Verantwortung zu , und die Verwandten werden von 

Amtsstelle zu Amtsstelle weitergewiesen.
27

 Memorial kritisiert, dass Sicherheitskräf-

te ihre Priorität auf aufsehenerregende Operationen legen und dabei seriöse Ermitt-

lerarbeit vernachlässigen: «Die Neigung auf allen Ebenen, sich für schnelle, drama-

tische und spektakuläre Aktionen auszusprechen, ist offensichtlich.»
28

 Memorial ist 

besorgt darüber, dass Präsident Medwedew diese Einsatzdoktrin fördert, indem er 

die Meldung der Anzahl getöteter Kämpfer anordnet. «Wenn das Oberhaupt dieses 

Landes lediglich Leichen braucht, um Erfolg zu messen, dann werden da Leichen 

sein ï das war noch nie ein grosses Problem.»
29

 

                                            
25

  Siehe etwa: «Four Years After Nalchik, How Strong Is Insurgency In Kabardino -Balkaria?», 

RFE/RL, 12. Oktober 2009 (> Web-Link). 
26

  «Beslan und die Bewältigung der eigenen Ohnmacht», FAZ, 2. September 2009. 
27

  Gespräch mit einer langjährigen tschetschenischen Menschenrechtsaktivistin, 24. Oktober 2009.  
28

  So wurde nach dem Anschlag auf den Präsidenten Inguschetiens umgehend erklärt, es habe sich 

um eine weibliche Selbstmordattentäterin gehandelt. Die mutmassliche Täterin Patimat Mutalieva 
befand sich allerdings zu Hause und war vollkommen unbeteiligt. Erst kurz zuvor war sie nach pe r-
sönlicher Intervention des Präsidenten aus ungerechtfertigter Haft freigekommen. Memorial (2009), 
Situation in the North Caucasus conflict zone: Spring 2009, S. 5 und 17 (> Web-Link).  

29
  Memorial (2009), Situation in the North Caucasus conflict zone: Spring 2009, S. 8 (> Web-Link); 

ACCORD (2007), Tschetschenien: Offizieller Status der «Kadyrowzy» (> Web-Link). 

http://www.rferl.org/content/Four_Years_After_Nalchik_How_Strong_Is_Resistance_In_KabardinoBalkaria/1850860.html
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/attach/37366e460146e884/2009.09.30_Spring+2009.doc?hl=en&part=2
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/attach/37366e460146e884/2009.09.30_Spring+2009.doc?hl=en&part=2
https://www.ecoi.net/file_upload/response_de_75756.html
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3.2.1 Föderale Sicherheitskräfte 

Mit der offiziellen Beendigung der «Anti-Terror-Operation» in Tschetschenien rü-

cken die föderalen Truppen (zuvor gemäss Memorial etwa 20ó000 Mann) in Tsche-

tschenien weiter in den Hintergrund. Die ehemaligen Spezialeinheiten «Vostok» und 

«Zapad» wurden bereits früher aufgelöst. Inwiefern sich die Rolle der beiden Batai l-

lone «Yug» und «Sever» ändern wird, ist noch unklar. Diese unterstehen zwar for-

mal dem Innenministerium der russischen Föderation (MWD Rossii). Gemäss Memo-

rial bestehen sie jedoch zu grossen Teilen aus ehemaligen «Kadirowszi» und sind 

unter Kontrolle von Kadyrow.
30

 Sein erklärtes Ziel ist es, dass die föderalen Truppen 

die operative Tätigkeit komplett den tschetschenischen Sicherheitskräften überlas-

sen.
31

 Demgegenüber kooperiert Inguschetien offen mit den föderalen Diensten.
32

 

Gemäss Memorial sind hier weniger die inguschetische Miliz für die Mensche n-

rechtsverletzungen verantwortlich als vielmehr die aus Sicherheitskräften anderer 

Regionen zusammengesetzte «Temporary Operative Group» des russischen Innen-

ministeriums (MWD RF).
33

 

3.2.2 Russischer Geheimdienst FSB 

Dem FSB kommt in Russland eine zentrale Rolle im Kampf gegen den Terror zu, so 

ist der FSB-Direktor zuständig für die Verhängung von CTO-Regimes und Vorsitzen-

der der Nationalen Anti-Terror-Komitees. Offiziell ist in Tschetschenien im bergigen 

Grenzgebiet zu Georgien noch ein FSB-Grenzschutz-Kommando im Einsatz. Nach 

Einschätzung einer Kontaktperson vor Ort hat der FSB jedoch nach wie vor ï trotz 

Kadyrows Betonung der Eigenständigkeit ï umfassende Kontrolle über die Operatio-

nen der Sicherheitskräfte. Er gewinne sogar zunehmend auch an Einfluss auf die 

Politik.
34

 In Dagestan und Inguschetien ist der FSB auch öffentlich sehr präsent. 

3.2.3 Regionale Sicherheitskräfte 

In Tschetschenien unterstehen dem Innenministerium (MWD TschR) 10ï17ó000 

Sicherheitskräfte. Darunter zwei Verkehrspolizei -Regimente (wobei sich das zweite 

Regiment PPSM-2 entgegen der offiziellen Aufgabe der Terrorbekämpfung widmet), 

das republikanische Spezial-Einsatzkommando und eine Betriebsschutz-Einheit 

(«Öl-Regiment» bzw. «Neftepolk», ebenfalls regelmässig an Antiterroroperationen 

beteiligt). Hinzu kommen die gewöhnlichen Polizeikräfte (Miliz). Die ursprünglich 

ohne rechtliche Grundlage aufgebaute Präsidentengarde des ermordeten Ac hmad 

Kadyrow, deren Anführer sein Sohn Ramsan war, wurde Stück für Stück in die off i-

ziellen Strukturen überführt. Dennoch scheint es nach wie vor Einheiten zu  geben, 

die irregulär oder zumindest in einer Grauzone operieren (etwa das Achmad-

Kadyrow-Regiment des Republikanischen Spezial-Einsatzkommandos).  

                                            
30

  Memorial (2009), Situation in the North Caucasus conflict zone: Spring 2009, S. 24ff. (> Web-Link); 

ACCORD (2007), Tschetschenien: Offizieller Status der «Kadyrowzy» (> Web-Link). 
31

  Memorial (2009), Situation in the North Caucasus conflict zone: Spring 2009, S. 24ff. (> Web-Link).  
32

  Ebd., S. 16 (> Web-Link). 
33

  Memorial (2009), The situation in the conflict zone of the North Caucasus: June 2009 to October 

2009, S. 6 (> Web-Link). 
34

  Aus Sicherheitsgründen möchte die Person anonym bleiben.  

http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/attach/37366e460146e884/2009.09.30_Spring+2009.doc?hl=en&part=2
https://www.ecoi.net/file_upload/response_de_75756.html
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/attach/37366e460146e884/2009.09.30_Spring+2009.doc?hl=en&part=2
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/attach/37366e460146e884/2009.09.30_Spring+2009.doc?hl=en&part=2
http://www.civilrightsdefenders.org/downloads/Memorial-Report_EU-Russia-consultations.doc


 

Nordkaukasus: Sicherheits- und Menschenrechtslage ï 25. November 2009 Seite 8 von 22 

3.2.4 Bewaffnete Opposition 

Die bewaffnete Opposition wird mittlerweile von islamistischen Kräften dominiert.  

Jedoch gehen wohl viele der jugendlichen Kämpfer auch aus Motiven der Rache und 

Verzweiflung «in die Wälder».
35

 In allen drei Republiken halten sich diese Gruppen 

kaum mehr im Flachland, sondern primär im waldigen Berggebiet versteckt.
36

 Die 

Zahl der Kämpfer ist unklar, Schätzungen reichen bezüglich Tschetschenien von 70 

(offiziell) bis 1500. Die Zelle des «Emir» Doku Umarow, welche die Bezirke Achkhoi-

Martan (Tschetschenien) und Sunzhensky (Inguschetien) terrorisieren, umfasst g e-

mäss Memorial lediglich 25ï50 Kämpfer. Die alte Garde der tschetschenischen Un-

abhängigkeitskämpfer, die sich mit der Exilregierung der Itschkeria-Republik der 

Zwischenkriegszeit verbunden fühlt, spielt  praktisch keine militärische Rolle mehr.
37

 

Nach Einschätzung einer tschetschenischen Menschenrechtsaktivistin geniessen die 

Islamisten in Tschetschenien kaum Sympathien in der Bevölkerung und können 

sich durch den hohen Repressionsdruck nicht in der Öffentlichkeit bewegen, wäh-

rend dies in Dagestan durchaus möglich ist.
38

 Besonders unruhige Bezirke sind hier 

Khasavyurt, Sergokalinsky und Karabudakhkensky.  In Dagestan kam es ï wie auch 

in Kabardino-Balkarien ï zu einem tödlichen Attentat auf gemässigte religiöse Füh-

rer. In Inguschetien gab es Fälle fundamentalistischer Gewalt gegen den «westli-

chen» Lebensstil, so gegen Spielsalons, Läden, Restaurants und einen Angriff auf 

eine Sauna, dem sieben Frauen zum Opfer fielen.
39

 

3.2.5 Kriminelle Banden 

In Dagestan identifiziert Memorial nicht den islamistischen Terror als grösste Ge-

fahr, sondern das weitverzweigte System krimineller Clans, welche die Regierungs- 

und Sicherheitsstrukturen durchdringen.  

Die Behörden lassen im Falle von vermuteten Übergriffen durch Sicherheitskräfte 

jeweils schnell die Vermutung verlauten, es handle sich um eine Abrechnung unter 

verfeindeter Clans, einen privaten Racheakt oder «gewöhnliche» Kriminalität. Fak-

tisch ist dies im Einzelfall schwer auszuschliessen, da es gemäss Memorial gele-

gentlich auch kriminelle Trittbrettfahrer gibt, welche ihre Tat als Übergriff von Rebe l-

len oder Sicherheitskräften tarnen.
40

 Wenngleich es in Tschetschenien ï abgese-

hen von entlegenen Regionen ï kaum denkbar ist, ohne Duldung der Sicherheits-

kräfte, uniformiert und bewaffnet in der Öffentlichkeit aufzutreten.
41

 

                                            
35

  Memorial (2009), Situation in the North Caucasus conflict zone:  Spring 2009, S. 2, 30 (> Web-Link). 
36

  Ebd., S. 13 (> Web-Link). 
37

  Human Rights Watch (2009), Punitive House-Burning in Chechnya, S. 21 (> Web-Link). 
38

  Gespräch mit einer langjährigen tschetschenischen Menschenrechtsaktivistin am 26. Oktober 2009. 
39

  Memorial (2009), Situation in the North Caucasus conflict zone: Spring 2009, S. 13 (> Web-Link). 
40

  Ebd., S. 14, 21, 39 (> Web-Link). 
41

  Gespräch mit einer langjährigen tschetschenischen Menschenrechtsaktivistin am 26. Oktober 2009.  

http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/attach/37366e460146e884/2009.09.30_Spring+2009.doc?hl=en&part=2
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/attach/37366e460146e884/2009.09.30_Spring+2009.doc?hl=en&part=2
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/chechnya0709webwcover_1.pdf
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/attach/37366e460146e884/2009.09.30_Spring+2009.doc?hl=en&part=2
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/attach/37366e460146e884/2009.09.30_Spring+2009.doc?hl=en&part=2
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4 Menschenrechtsverletzungen und Gefähr-
dungsprofile 

Das UNO-Menschenrechtskomitee zeigt sich in seiner neusten Analyse insbesonde-

re bezüglich der Lage im Nordkaukasus sehr besorgt und kritisiert Russland scharf 

für die weitverbreiteten Übergriffe durch staatliche Organe und deren Straffreiheit.  

So wird etwa eine Überprüfung sämtlicher Terrorismus-Anklagen in Tschetschenien 

im Hinblick auf durch Folter erzwungene Geständnisse empfohlen.
42

 

Seit Beginn des ersten Tschetschenienkrieges 1999 sind willkürliche Festnahmen 

und Entführungen insbesondere durch Sicherheitsdienste, aber auch Gruppen des 

bewaffneten Widerstandes und verfeindete Clans weit verbreitet. Typischerweise 

fahren dabei Fahrzeuge mit bewaffneten, uniformierten und oft vermummten Mä n-

nern vor, weisen sich jedoch nicht als Mitglieder einer spezif ischen Einheit aus. 

Dementsprechend lässt sich im Nachhinein kaum überprüfen , ob es sich wirklich um 

eine «special operation» eines staatlichen Dienstes handelte. Sehr häufig werden 

nach der Durchsuchung des Hauses ï bei der es oft zu Plünderungen kommt ï eini-

ge Familienmitglieder (meist junge Männer) ohne Haftbefehl festgenommen. Die 

Zurückbleibenden erhalten selten korrekte Angaben darüber , wohin die Festgenom-

menen überführt werden. Gefesselt und mit einem Sack über dem Kopf werden die 

Festgenommenen oft in eine Polizeistation oder in geheime Haftzentren transpor-

tiert und dort unter Misshandlungen und Folter zu Geständnissen nicht verübter 

Straftaten, Zugehörigkeit zu einer illegalen bewaffneten Gruppe oder zur Herausga-

be von Informationen gezwungen. Meist kehren die Verschleppten nach einigen Ta-

gen verprügelt und eingeschüchtert zu ihren Familien zurück. Einige bleiben für i m-

mer verschwunden oder werden tot irgendwo aufgefunden oder gleich in Uniform 

gekleidet und als getötete Kämpfer präsentiert (aussergerichtliche Hinrichtungen). 

Wird im Moment der Verhaftung die lokale Polizei alarmiert, schreitet diese zwar 

teilweise ein, muss sich danach aber fast immer gegenüber den Spezialeinheiten 

und Geheimdiensten zurückziehen. Die Einleitung eines Strafverfahrens  und erst 

recht die Verurteilung von Sicherheitskräften sind sehr selten. 

In den nachfolgenden zwei Unterkapiteln werden diese Menschen rechtsverletzungen 

und davon besonders betroffene Gruppen von Personen detaillierter dargestellt.  

                                            
42

  UNO-Menschenrechtskomitee CCPR (2009), Concluding observations of the Human Rights Commit-

tee: Russia, 29. Oktober 2009, S. 3f. (> Web-Link); «Harsche Kritik des UN-
Menschenrechtskomitees an Russland», AP, 30. Oktober 2009. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/CCPR.C.RUS.CO.6.doc
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4.1 Spezifische schwere Menschenrechtsverletzungen 

4.1.1 Willkürliche Festnahmen 

Als willkürlich werden Festnahmen bezeichnet, wenn sie entweder ohne rechtliche 

Grundlage, im Widerspruch zum Völkerrecht oder unter schwerer Verletzung des 

Rechts auf ein faires Gerichtsverfahren erfolgen.
43

 Die verhaftete Person sollte im 

Zeitpunkt der Verhaftung über die Gründe informiert werden.
44

 Amnesty International 

berichtet, dass Sicherheitskräfte sich oft weder ausweisen noch die Angehörigen 

darüber informieren, was mit der verhafteten Person weiter geschehen wird. 

Mitte März 2009 wurden in Tschetschenien im Vedeno-Bezirk über Wochen hinweg 

junge Männer und auch einige Frauen entführt, wovon die Mehrheit zwar nach ein i-

gen Tagen zurückkehrte. Nicht aber ohne verprügelt und dermassen eingeschüchtert 

worden zu sein, dass sich die Betroffenen in allen von Memorial registrierten 20 Fäl-

len weigerten, über die Geschehnisse zu sprechen.
45

 

Oft scheinen kurzzeitige Festnahmen mit Misshandlungen von Sicherheitskräften als 

«Präventionsmassnahme» eingesetzt zu werden. Insbesondere Junge sollen damit 

wohl nachhaltig eingeschüchtert und von einem Anschluss an die bewaffne te Oppo-

sition abgehalten werden, was allerdings teilweise die exakt gegenteilige Wirkung 

hat. So schlossen sich in Tschetschenien im Achkhoi-Martan-Bezirk dieses Jahr 

mehrere Männer dem Untergrund an, nachdem sie misshandelt worden waren, wie 

Memorial berichtet. 

Memorial schätzt die Dunkelziffer als sehr hoch ein. Die grosse Mehrheit willkürl i-

cher Festnahmen werde den Behörden nicht gemeldet. Nur die schlimmsten Fälle, in 

denen Personen für längere Zeit verschwunden bleiben, würden den Behörden ge-

meldet, welche alles unternähmen, um allfällige Untersuchungen baldmöglichst ein-

zustellen.
46

 

4.1.2 Geheime Haft 

Internationale Standards verlangen eine ordnungsgemässe Registrierung von Ver-

haftungen und eine Unterbringung in offiziellen Haftanstalten , um Misshandlungen 

vorzubeugen.
47

 Amnesty International und Memorial erhalten dem widersprechende 

Berichte aus Tschetschenien. Insbesondere die PPSM-2 (siehe 3.2.3) scheint in 

den seit Jahren instabilen Bezirken  «Vedeno» und «Nozhai-Yurt» Personen in ihren 

Anlagen geheim festgehalten zu haben.
48

 

                                            
43

  UN Working Group on Arbitrary Detention, Fact Sheet No. 26 (> Web-Link). 
44 

 UNO-Vollversammlung (1988), Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Fo rm 

of Detention or Imprisonment (> Web-Link). 
45

  Memorial (2009), Situation in the North Caucasus conflict zone: Spring 2009, S. 30 (> Web-Link). 
46

  Ebd., S. 34 (> Web-Link). 
47

  UNO-Vollversammlung (1988), Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form 

of Detention or Imprisonment (> Web-Link). 
48

  Memorial (2009), Situation in the North Caucasus conflict zone: Spring 2009, S. 30 (> Web-Link); 

Amnesty International (2009), Rule without Law, S. 13  (> Web-Link). 

http://www2.ohchr.org/english/about/publications/docs/fs26.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/browse_thread/thread/43cd886b46d4a72f/37366e460146e884?hl=en&lnk=gst&q=spring+2009#37366e460146e884
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/browse_thread/thread/43cd886b46d4a72f/37366e460146e884?hl=en&lnk=gst&q=spring+2009#37366e460146e884
http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/browse_thread/thread/43cd886b46d4a72f/37366e460146e884?hl=en&lnk=gst&q=spring+2009#37366e460146e884
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR46/012/2009/en/66cda198-85c0-452c-a2c5-98cac593a990/eur460122009en.pdf
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4.1.3 Folter und andere Misshandlung 

In Tschetschenien stehen insbesondere die Anlagen des Police Operations and 

Search Bureau No. 2 (ORB-2) in Grosny und Urus-Martan im Verdacht, Gefangene 

zu foltern. Amnesty International berichtet zudem von zunehmender psychischer 

Druckausübung auf Gefangene (etwa mit Vergewaltigungsdrohungen).
49

 Regelmäs-

sig werden Verhaftete unter Folter zu konstruierten Geständnissen gezwungen.
50

 

Am 26. August 2008 wurde der 34-jährige Sadrudin Makhtiev von Sicherheitskräften 

des ORB-2 verhaftet. Seine Angehörigen wurden nicht darüber aufgeklärt , wo 

Sadrudin hingebracht würde. In den ORB-2-Büros wurde er nach eigenen Angaben 

gefoltert, und es wurde ihm gedroht, ihn zu vergewaltigen und dabei zu filmen sowie 

mit Elektroschocks weiter zu foltern und den föderalen russischen Truppen zu über-

geben. Das erzwungene Geständnis wird nun gegen ihn in einer Anklage wegen 

«Mitgliedschaft in einer illegalen bewaffneten Gruppe» verwendet.
51

 

4.1.4 Verschwindenlassen und Entführungen 

Das Verschwindenlassen von willkürlich Verhafteten durch Sicherheitskräfte  und das 

Entführen von Personen durch nicht-staatliche bewaffnete Gruppen sind im Nord-

kaukasus ein Problem von enormem Ausmass. Allein in Tschetschenien schwanken 

die Schätzungen zwischen 2700 (offizielle Zahlen) bis 5000 (Schätzungen von 

NGOs) Verschwundenen. Nachdem in Tschetschenien zwischen Frühling 2006 und 

2008 eine deutliche Entspannung zu beobachten war, steigen die Zahlen seither 

wieder an
52

. Selbst offizielle Statistiken sprechen von einer 4,5-fachen Erhöhung 

gegenüber 2008.
53

 Nach dem Rückzug der föderalen Truppen wurde diese Methode 

nahtlos von den Sicherheitskräften der Republik übernommen.
54

 Für den gesamten 

Nordkaukasus gehen Schätzungen von bis zu 8000 verschwundenen Personen seit 

1991 aus.
55

 

Am 3. April 2009 wurde in Inguschetien der 24-jährige Lehrer Gapur Aboyevich 

Tankiev auf einer Strassenkreuzung von schwarz Uniformierten entführt. Auf Grund 

von Zeugenaussagen gelang es den Angehörigen, ein involviertes Fahrzeug zu ver-

folgen und die lokale Polizei zu alarmieren. Als das verfolgte Fahrzeug vor dem Mi g-

rationsamt stoppte, nahm die Polizei die drei Insassen fest, welche sic h als FSB-

Agenten auswiesen und nach einer Befragung als angeblich Unbeteiligte freigela s-

sen wurden. Präsident Junus-Bek Jewkurow traf sich mit den Angehörigen und ver-

sprach persönlich Aufklärung über Aboyevich's Verbleib. Ein ähnlicher Fall ereignete 

sich am 26. Mai im inguschetischen Malgobek. Kurz nach erfolgter Festnahme wur-

                                            
49

  Amnesty International (2009), Rule without Law, S. 9 (> Web-Link). 
50

  Memorial (2009), Situation in the North Caucasus conflict zone: Spring 2009,  S. 31, 34 (> Web-

Link). 
51

  Amnesty International (2009), Rule without Law, S. 10 (> Web-Link). 
52

  UNO-Menschenrechtskomitee CCPR (2009),  Concluding observations of the Human Rights Commit-

tee: Russia, 29. Oktober 2009, S. 6 (> Web-Link). 
53

  Fewer International (2009), Human Security Trends Update, Oktober 2009, S. 3 (> Web-Link). 
54

  Amnesty International (2009), Rule without Law, S. 13 (> Web-Link); Memorial (2008), The situation 

in North Caucasus. Evaluation by human rights activists, Winter 2007ï2008 ï early March 2008,  
S. 29 (> Web-Link). 

55
  Fewer International (2008), Recommendations for Government Institutions and Public Organizations 

of the Russian Federation On Setting up an Efficient System of Search for the Missing P ersons in 
the Northern Caucasus, S. 1 (> Web-Link). 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR46/012/2009/en/66cda198-85c0-452c-a2c5-98cac593a990/eur460122009en.pdf
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/browse_thread/thread/43cd886b46d4a72f/37366e460146e884?hl=en&lnk=gst&q=spring+2009#37366e460146e884
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/browse_thread/thread/43cd886b46d4a72f/37366e460146e884?hl=en&lnk=gst&q=spring+2009#37366e460146e884
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR46/012/2009/en/66cda198-85c0-452c-a2c5-98cac593a990/eur460122009en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/CCPR.C.RUS.CO.6.doc
http://www.fewer-international.org/images/lib/Human%20Security%20Situation%20Update%20October%202009_eng%20final_214.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR46/012/2009/en/66cda198-85c0-452c-a2c5-98cac593a990/eur460122009en.pdf
http://www.memo.ru/2008/08/29/2908081.htm
http://www.fewer-international.org/images/lib/RT_HD_recommendations_Eng_205.pdf
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de die Polizei von höherer Stelle angewiesen, die Täter auf freien Fuss zu setzen. 

Die tschetschenische Einheit ORB-2 wird hier verdächtigt, auf inguschetischem Ge-

biet eine Operation durchgeführt zu haben.
56

 

4.1.5 Tod in Haft und aussergerichtliche Hinrichtungen 

Mutmassliche vorsätzliche Tötungen unbewaffneter Personen ereignen sich regel-

mässig in allen drei Republiken. In Dagestan gelangte eine angebliche schwarze 

Liste in Umlauf, deren Herkunft und Absicht unklar bleibt.
57

 

In Inguschetien wurde am 31. August 2008 Magomed Jewlojew, einer der profilier-

testen Oppositionellen und Betreiber der Internetseite ingushetya.ru,  am Flughafen 

verhaftet. Eine halbe Stunde später wurde er mit einer ï angeblich versehentlichen ï 

Schusswunde am Kopf ins Spital eingeliefert und verstarb.
58

 

Am Abend des 30. November 2008 wurde in Tschetschenien in der Nähe von Gros-

ny das Haus der Familie Ilaev mit einem Grossaufgebot von über 100 Sicherheits -

kräften umstellt. Drei Brüder und zwei Frauen, eine davon hochschwanger, wurden 

verhaftet. Der jüngste Bruder, 17-jährig, wurde nach eigenen Angaben mit Elektro-

schocks gefoltert und am nächsten Morgen, wie auch seine Schwes ter, nach Hause 

entlassen. Der Hausrat war in der Zwischenzeit tei lweise zerstört und geplündert 

worden. Zwei Tage später berichtete das Fernsehen, dass in einem Feuergefecht 

mit der Polizei zwei bewaffnete Kämpfer getötet worden waren. Die Bilder zeigten 

die in Uniformen gekleideten Leichen der beiden älteren Ilaev-Brüder. Nach Zeu-

genaussagen waren sie bei der Verhaftung zivil gekleidet. Ein vierter Bruder, selber 

Polizist, wurde am 1. Dezember 2008 auf dem Arbeitsweg entführt und ermordet .
59

 

4.1.6 Niederbrennung von Häusern 

Die Niederbrennung von Häusern wird in Tschetschenien dazu benutzt, Familien 

von Kämpfern unter Druck zu setzen, ihre Verwandten zur Aufgabe zu bewegen. 

Human Rights Watch registrierte zwischen Juni 2008 und März 2009 26 solcher Fä l-

le in den Bezirken Kurchaloi, Shali, Vedeno, Naur, Shatoi, Achkoi -Martan, Grozny 

und Gudermes. Die Übergriffe laufen jeweils nach einem ähnlichen Muster ab. Meist 

werden die Hausbewohner unter Waffengewalt zuerst aus dem Haus geholt und da-

nach unter Druck gesetzt, keine Klagen einzureichen, sondern Eigenverschulden 

vorzutäuschen.
60

 

Im August 2008 meldete die Familie Musliev ihren Sohn als vermisst und weckten s o 

bei den Behörden den Verdacht, dieser habe sich der bewaffneten Opposition ange-

schlossen. Am 28. August drangen um 3 Uhr morgens bewaffnete Uniformierte ein 

und setzten das Haus in Brand, in welchem vier Frauen und fünf Kinder schliefen. 

Der Mutter gelang es, die Feuerwehr zu alarmieren, die jedoch untätig blieb.
61

 

                                            
56

  Memorial (2009), Situation in the North Caucasus conflict zone: Spring 2009, S. 21f.  (> Web-Link). 
57

  Memorial, All-Russian Movement for Human Rights (2009),  Open address on threats to human 

rights defenders and journalists in Dagestan, 8. September 2009 (> Web-Link). 
58

  Amnesty International (2009), Rule without Law, S. 31 (> Web-Link). 
59

  Amnesty International (2009), Rule without Law, S. 19f.  (> Web-Link). 
60

  Human Rights Watch (2009),  Punitive House-Burning in Chechnya, S. 2ï3 (> Web-Link). 
61

  Amnesty International (2009), Rule without Law, S. 22  (> Web-Link). 

http://www.memo.ru/2008/08/29/2908081.htm
http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/11129
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR46/012/2009/en/66cda198-85c0-452c-a2c5-98cac593a990/eur460122009en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR46/012/2009/en/66cda198-85c0-452c-a2c5-98cac593a990/eur460122009en.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/chechnya0709webwcover_1.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR46/012/2009/en/66cda198-85c0-452c-a2c5-98cac593a990/eur460122009en.pdf
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Bewaffnete Gruppen bedienen sich umgekehrt dieser Taktik, um Polizisten zur Auf-

gabe ihrer Stelle zu zwingen. So wurden am 13. Juni 2008 fünf Häuser im Nozhai-

Yurt-Bezirk niedergebrannt. 

4.1.7 Vertreibung 

In Tschetschenien wurden am 1. August 2008 17 Familien in Argun von den Behör-

den vor die Wahl gestellt, entweder ihre vermuteten Verwandten «aus den Wäldern 

zurückzuholen» oder das Dorf zu verlassen. Schliesslich gaben sich die Behörden 

mit einem Videoappell zufrieden.
62

 

4.1.8 Zwangsrekrutierungen 

Genaue Angaben über Zwangsrekrutierungen durch bewaffnete Gruppen liegen uns 

nicht vor, jedoch gibt es Anzeichen, dass dies eine reale Praxis ist. So überfielen im 

März 2009 etwa 30 Kämpfer eine Siedlung in Tschetschenien und töteten den Poli-

zeivorsteher. Am nächsten Morgen folgten den Kämpfern mehrere junge Männer aus 

dem Dorf, darunter auch der Neffe des Getöteten.
63

 

Human Rights Watch verdächtigt islamistische Gruppen, frisch rekrutierten Kämp-

fern die Flucht zurück ins zivile Leben gezielt dadurch zu verbauen, dass kompromit-

tierende Bildern (uniformiert im Wald) auf rebellennahen Websites wie «kavkaz.org» 

veröffentlicht werden, die sogleich von den Sicherheitsdiensten registriert werden. 

4.2 Gefährdungsprofile 

Im folgenden heben wir einige Gruppen von Zivilpersonen hervor, die einem beson-

ders grossen Risiko ausgesetzt sind, von den oben dargestellten sowie weiteren 

Menschenrechtsverletzungen betroffen zu sein. Es ist jedoch ausdrücklich festzuha l-

ten, dass im Nordkaukasus auch Durchschnittsbürger jederzeit zur falschen Zeit am 

falschen Ort sein können und damit gravierenden Risiken ausgesetzt sind.
64

 

Die Darstellung der Gefährdungsprofile ist nicht abschliessend. Namentlich Stel-

lungspflichtige und Rekruten
65

, ethnische und religiöse Minderheiten  (insbe-

sondere in Dagestan) und Opfer von (staatlicher) Korruption und organisierter 

Kriminalität bilden weitere Risikogruppen.
66

 

                                            
62

  Ebd. (> Web-Link). 
63

  Memorial (2009), Situation in the North Caucasus conflict zone: Spring 2009, S. 26 (> Web-Link). 
64

  Dies bestätigt uns auch eine tschetschenische Menschenrechtsaktivistin im Gespräch vom  

26. Oktober 2009. Ein tschetschenischer Exilpolitiker illustriert diese Risiken im persönlichen G e-
spräch am 6. Oktober 2009, damit dass es beispielsweise ausreiche, auf dem eigenen Handy die 
Nummer eines Verdächtigen gespeichert zu haben, um schwerwiegenden Repressio nen ausgesetzt 
zu sein. 

65
  Siehe dazu: SFH (2009), Tschetschenien: Rückkehr von russischen Staatsbürgern und Wehrdiens t-

pflicht (> Web-Link).  
66

  UNHCR (2004), Basis of Claims and Background Information on Asylum-seekers and Refugees 

from the Russian Federation (> Web-Link). 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR46/012/2009/en/66cda198-85c0-452c-a2c5-98cac593a990/eur460122009en.pdf
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/browse_thread/thread/43cd886b46d4a72f/37366e460146e884?hl=en&lnk=gst&q=spring+2009#37366e460146e884
http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/europe/tschetschenien/tschetschenien-rueckkehr-von-russischen-staatsbuergern-und-wehrdienstpflicht
http://www.unhcr.org/refworld/docid/40a88b60a.html
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4.2.1 Mitarbeitende von Nicht-Regierungsorganisationen 

Tödliches Klima. Der russische Staat schränkt die Tätigkeit von NGOs durch vie l-

fältige Hindernisse und rigide Kontrollen ein (siehe 5.2). In einem Klima, in dem 

NGOs mit einem Anti-Extremismus-Gesetz gegängelt werden und Staatsvertreter sie 

in die Nähe von Spionage, Umsturzversuchen und gar Terrorismus rücken, geraten 

auch deren MitarbeiterInnen ins Fadenkreuz.
67

 Das Jahr 2009 legt trauriges Zeugnis 

davon ab. Präsident Kadyrows enger Vertrauter Adam Delimkhanow, tschetschen i-

scher Duma-Abgeordneter, drohte Menschenrechtsaktivisten gemäss Berichten An-

fang Juli öffentlich mit «Eliminierung» und stellte sie als angebliche Unterstützer auf 

eine Stufe mit Terroristen.
68

 

Natalia Estemirowa, die leitende Rechercheurin der Menschenrechtsorganisat ion 

Memorial, wurde am 15. Juli 2009 in Grosny von unbekannten Tätern entführt und 

wenige Stunden später in Inguschetien tot aufgefunden . Estemirowa war eine der 

profiliertesten MenschenrechtsaktivistInnen in Tschetschenien. Für ihre hartnäckige 

und unbestechliche Arbeit wurde sie von Opfern geliebt und von vielen staatlichen 

Stellen regelrecht gehasst.
69

 

In den Tagen vor ihrem Tod hatte sie intensiv in einem Fall aussergerichtlicher Hin-

richtung recherchiert. Im Dorf Ahkinchy-Borzoy war Rizvan Albekow mit seinem 

Sohn von der lokalen Polizei (Territorial Militia Division ï TMD) am 7. Juli entführt 

und Stunden später von unidentifizierten Uniformierten öffentlich erschossen wo r-

den. Den Umstehenden wurde mit dem selben Schicksal gedroht, sollten sie die be-

waffnete Opposition unterstützen. Die Angehörigen wurden genötigt, den Todesfall 

als Herzversagen zu deklarieren.
70

 Am Tag vor ihrer Ermordung traf sich Estemirowa 

mit dem Staatsanwalt und dem stellvertretenden Innenminister Tschetscheniens in 

dieser Sache. Am Tag ihres Todes sollte sie sich unter anderem mit dem Vorsitzen-

den des Untersuchungsausschusses der Staatsanwaltschaft (ICPO) tre ffen.
71

 

In der Vergangenheit verliefen die meisten Strafuntersuchungen von Morden an Ak-

tivistInnen im Sand. Trotz grossem internationalem Druck gibt es widersprüchliche 

Signale zu einer unabhängigen Untersuchung des Falles. Russlands Präsident ver-

sprach eine vollständige Untersuchung und lobte Estemirowa mit den Worten, sie 

habe einen «sehr nützlichen Arbeit gemacht» und «die Wahrheit gesprochen».
72

 

Gleichzeitig schloss er ein Verschulden Kadyrows kategorisch aus und verurteilte 

entsprechende Szenarien als «primitiv und für die Regierung nicht akzeptabel».
73

 

Ein Unterstützungsangebot von Experten des UNO-Menschenrechtsrates lehnte 

Russland ab. Kadyrow selbst versprach ebenfalls rasche Aufklärung des «schreckli-

                                            
67

  «Die Furcht ist in Russland täglicher Begleiter», Tages-Anzeiger, 22. September 2009 (> Web-

Link). 
68  «Internet disseminates video with Delimkhanov's threats addressed to Chechen human rights de-

fenders», Caucasian Knot, 13. August 2009 (> Web-Link), (> Youtube-Link); Memorial (2009), The 
situation in the conflict zone of the North Caucasus: June 2009 to October 2009, S. 4 (> Web-Link). 

69
  Gespräch mit einer tschetschenischen Menschenrechtsaktivistin am 6. Oktober 2009. 

70
  Memorial (2009), Chechnya: abductions and public execution, 10. Juli 2009 (> Web-Link). 

71
  «Gannushkina: on the eve of her death Natalia Estemirova discussed extrajudicial executions with 

Chechen authorities», Caucasian Knot, 4. August 2009 (> Web-Link). 
72

  «Estemirova's Death Raises Questions About Kadyrov's Power», RFE, 16. Juli 2009 (> Web-Link). 
73

  HRW (2009), Fragen und Antworten zur Ermordung Natalia Estemirowas  (> Web-Link). 

http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Die-Furcht-ist-in-Russland-taeglicher-Begleiter/story/26166503
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Die-Furcht-ist-in-Russland-taeglicher-Begleiter/story/26166503
http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/10907
http://www.youtube.com/watch?v=e5VxhZv6IDg
http://www.civilrightsdefenders.org/downloads/Memorial-Report_EU-Russia-consultations.doc
http://groups.google.com/group/hrcmemorialeng/browse_thread/thread/aab6dcd27d2f3ad0/0c57e6ffa26baff3?hl=en&lnk=gst&q=Chechnya%3A+abductions+and+public+execution#0c57e6ffa26baff3
http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/10819
http://www.rferl.org/content/Estemirovas_Death_Raises_Questions_About_Kadyrovs_Power/1778269.html
http://www.hrw.org/en/news/2009/07/18/fragen-und-antworten-zur-ermordung-natalia-estemirowas
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chen Verbrechens» und erklärte, er wolle das juristische Verfahren um eine Unter-

suchung «mit volkstümlichen Methoden» ergänzen. Einen Monat später äusserte er 

sich in einem Interview mit Radio Liberty hingegen abschätzig über Estemirowa.
74

 

Bisher sind keine Ergebnisse der Untersuchung bekannt.
75

 

Das angespannte Verhältnis zwischen Memorial und dem tschetschenischen Regime 

schien sich im Frühjahr 2008 überraschend zu verbessern. Neben konkreten Miss-

ständen wurde in einem Treffen mit Kadyrow die weitere Zusammenarbeit geplant 

und N. Estemirowa zur Vorsitzenden des neugeschaffenen Gesellschaftl ichen Rats 

für Menschenrechte der Stadt Grosny berufen.
76

 Nachdem sie auf REN-TV gegen 

den Kopftuchzwang für Frauen Stellung bezog, wurde sie nach eigenen Aussagen 

von Kadyrow persönlich beschimpft, bedroht und am 31. März 2009 per sofort ent-

lassen.
77

 Er warf ihr vor, die staatlichen Institutionen in den Schmutz zu ziehen. Es 

seien keine positiven Ergebnisse der Zusammenarbeit mit den NGOs zu erkennen.
78

 

Nach dem Tod Estemirowas sind die Beziehungen auf einem absoluten Tiefpunkt 

angelangt. Kadyrow geht zur Zeit gerichtlich gegen den Memorial-Vorsitzenden Oleg 

Orlov vor, welcher ihn als mitverantwortlich für den Tod Estemirowas bezeichnete.
79

 

Sarema Sadulajewa, Leiterin des Kinder- und Jugendhilfswerks «Save the Genera-

tion», wurde am 11. August 2009 zusammen mit ihrem Ehemann Alik Umar 

Djibralow in Grozny tot aufgefunden. Am Tag zuvor wurde ihr Büro gemäss Arbeits-

kollegen von nicht identifizierten Sicherheitsdiensten durchsucht und das Paar auf 

den lokalen Polizeiposten eingeladen. Nach einiger Zeit kamen die Beamten angeb-

lich zurück, um weitere Dokumente, Mobiltelefone und ihr Auto abzuholen. Zeugen 

fürchten sich öffentlich auszusagen, berichten aber anonym, dass das Paar nach 

seiner willkürlichen Verhaftung im ROVD (District Department of Interior Ministry) 

des Leninskiy-Bezirks gesehen wurden. Gemäss Angehörigen wies die Leiche Sadu-

lajewas massive Folterspuren mit mehrfachen Knochenbrüchen auf. Die Behörden 

liessen verlauten, auf Grund der früheren Angehörigkeit Djibra ilows zur bewaffneten 

Opposition sei ein Racheakt die wahrscheinlichste Erklärung. Menschenrechtler hal-

ten dies für absolut unglaubwürdig und weisen darauf hin, dass Djibrailows frühere 

Verurteilung auf einer konstruierten Anklage basiert habe und eine Blutrache zudem 

kein Motiv für die massive Folterung einer Frau liefern, die zudem noch schwanger 

war.
80

 Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden keine Täterschaft in den drei Mordfällen 

ermittelt. Human Rights Watch hält dazu fest: «Local law enforcement and security 

personnel are implicated in all three cases.»
81

 

                                            
74

  Kadyrow weist jegliches Verschulden mit der Begründung von sich: «Why would Kadyrov kill women 

that no one needs? [Estemirova] never had any honor or sense of shame.», siehe: «Chechen Lead-
er Denies Blame For Killings, Accuses West Of Violence», RFE/RL, 10. August 2009 (> Web-Link). 

75
  «Three months after Natalia Estemirova's murder, culprits are still at large », Caucasian Knot,  

15. Oktober 2009 (> Web-Link). 
76

  Memorial (2008), The situation in North Caucasus. Evaluation by human rights activists,   

Winter 2007ï2008 ï early March 2008, S. 28f. (> Web-Link). 
77

  HRW (2009), Fragen und Antworten zur Ermordung Natalia Estemirowas (> Web-Link). 
78

  Memorial Netzwerk Migration und Recht (2009), Bewohner Tschetscheniens in der Russischen 

Föderation: Oktober 2007ïApril 2009, S. 50 (> Web-Link). 
79

  «Respondent's witnesses in Kadyrov vs. Orlov litigation confirm threats of Chechen authorities to 

Estemirova», Caucasian Knot, 6. Oktober 2009 (> Web-Link). 
80  «NGO activists assassinated in Grozny were seen at a militia station after kidnapping », Caucasian 

Knot, 12. August 2009 (> Web-Link); «Zarema Sadulayeva's body had traces of beating», ebd.,  
13. August 2009 (> Web-Link); «In Chechnya, colleagues and relatives of assassinated human 
rights activists are sure that this crime will never be solved», ebd., 17. August 2009 (> Web-Link). 

81  HRW (2009), Supplementary Concerns and Recommendations on Russia: Submitted to the UN 

http://www.rferl.org/content/Chechen_Leader_Kadyrov_Denies_Blame_For_Killings_Accuses_West_Of_Violence/1795686.html
http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/11452
http://www.memo.ru/2008/08/29/2908081.htm
http://www.hrw.org/en/news/2009/07/18/fragen-und-antworten-zur-ermordung-natalia-estemirowas
http://www.clasen.net/gannuschkina/2009/doklad-2009-de.pdf
http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/11381
http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/10894
http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/10906
http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/10938
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Weitere Memorial-Mitarbeitende wurden in Grosny seit Juli durch Teile des Sicher-

heitsapparates intensiv überwacht und teilweise offen bedroht und sind nach Ein-

schätzung von Human Rights Watch in akuter Gefahr.
82

 Dennoch verweigerte der 

leitende Ermittler Estemirowas Kollegen Akhmed Gisaev Polizeischutz, so dass die-

ser mit seiner Familie aus Tschetschenien flüchtete.
83

 Memorial hat die Arbeit in 

Tschetschenien vorübergehend suspendiert.  Auch in Moskau werden leitende Me-

morial-Mitarbeiter ausgekundschaftet.
84

 Darunter der Vorsitzende Oleg Orlov, der 

bereits 2007 in Inguschetien entführt und misshandelt worden war. Der SFH ist ein 

weiterer Fall einer Person bekannt, die ihre führende Tätigkeit in einer anderen NGO 

auf Grund sehr glaubwürdiger Drohungen durch tschetschenische Dienste und den 

FSB vorübergehend unterbrechen musste.
85

 

In Dagestan wurde am 20. August 2009 in der Hauptstadt Machatschkala das Büro 

der NGO «Mothers of Dagestan for Human Rights» durch einen Brandanschlag 

komplett zerstört. Die Behörden versuchten, den Fall als Elektro-Unfall zu vertu-

schen.
86

 

Fazit: Akute Gefährdung. Mitarbeitende unabhängiger NGOs sind in allen drei Re-

publiken stark gefährdet. Dass in Dagestan und Inguschetien weniger Fälle publik 

werden, hat vermutlich mehr mit der kleineren Anzahl solcher NGOs als mit einer 

von Tschetschenien abweichenden Gefährdungslage zu tun. Durch diesen massiven 

Druck auf NGO-Mitarbeitende sind Menschenrechtsorganisationen momentan nur 

eingeschränkt handlungsfähig, und es ist davon auszugehen, dass zur Zeit ein noch 

kleinerer Anteil der Missstände als üblich dokumentiert werden kann.  

4.2.2 Medienschaffende 

Schwierige Arbeitsbedingungen. In der gesamten russischen Föderation sind die 

Arbeitsbedingungen für Medienschaffende im internationalen Vergleich schwierig.  

Reporter ohne Grenzen stufte Russland 2009 bezüglich Pressefreiheit auf Rang 153  

von 175 zurück und stellte im Nordkaukasus, insbesondere in Tschetschenien, ein 

hohes Mass an Selbstzensur fest. Zunehmend müssten NGOs diese Lücke mit eige-

nen Publikationen füllen. Die Medienvielfalt sei namentlich in Inguschetien sehr ge-

ring.
87

 

Regelmässige tödliche Übergriffe. Gemäss einer von der International Federation 

of Journalists (IFJ) unterstützten Online-Datenbank
88

 starben mit Ende der Kriegs-

handlungen zwar weniger Medienschaffende im Nordkaukasus. Dennoch kommt es 

in der Region praktisch jährlich zu gewaltsamen Todesfällen. In Dagestan kam es 

                                                                                                                              
Human Rights Committee in advance of its Review of Russia, September 2009, S. 3 (> Web-Link). 

82
  HRW (2009), Russia: Protect Rights Workers in Chechnya, 15. August 2009 (> Web-Link). 

83
  «Rights Activist Leaves Chechnya For Safety Reasons», RFE/RL, 20. August 2009 (> Web-Link). 

84
  «In Moscow, unknown persons gather information about óMemorialô employees», Caucasian Knot,  

5. September 2009 (> Web-Link). 
85

  «Sokiryanskaya: kidnapping of Orlov and journalists was organized by the authorities of Ingush e-

tia», Caucasian Knot, 24. November 2007 (> Web-Link). 
86

  «Week in the Caucasus: review of main events of August 17ï23», Caucasian Knot,  

24. August 2009 (> Web-Link). 
87

  Reporter Without Borders (2009),  Russian Caucasus media iron curtain (> Web-Link) und Press 

Freedom Index 2009 (> Web-Link). 
88

  www.journalists-in-russia.org. Die nachfolgenden Ausführungen basieren, soweit nicht anders ver-

merkt, auf dieser Quelle sowie entsprechenden Berichten des «Caucasian Knot».  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/HumanRights_Watch_Submission_to_Human_Rights_Committee_in_advance_of_its_review_of_Russia_Sept_09.pdf
http://www.hrw.org/en/news/2009/08/15/russia-protect-rights-workers-chechnya
http://www.rferl.org/content/Rights_Activist_Leaves_Chechnya_For_Safety_Reasons/1804268.html
http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/11148
http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/newstext/engnews/id/1202205.html
http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/11099
http://www.rsf.org/IMG/pdf/CaucasusReport-GB-LD.pdf
http://www.rsf.org/en-classement1003-2009.html
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2008 und 2009 mit drei Fällen zu einer Häufung von gezielten Tötungen. Im März 

2008 wurde der Chef der staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalt Gadschi Aba-

schilow vor einem Geschäft in der Hauptstadt Dagestans erschossen. Ebenfalls in 

Machatschkala wurde ein halbes Jahr später der TV-Journalist Telman Alishaev in 

seinem Auto und im August 2009 der Redaktor Abdulmalik Achmedilow vor seinem 

Haus erschossen. In Tschetschenien kam es ï abgesehen von der Menschenrecht-

lerin Natalia Estemirowa, die auch journalistisch tätig war ï letztmals 2006 zu einem 

mutmasslich tödlichen Übergriff  (Verschwindenlassen der Freelance-Reporterin Eli-

na Ersenoyeva). Dieses Jahr wurde eine französische Journalistin von tschetschen i-

schen Sicherheitskräften und dem FSB willkürlich festgenommen, mit einer Waffe 

bedroht und nach Interventionen von Menschenrechtsaktivisten wieder freigela s-

sen.
89

 In Inguschetien kam 2008 der oppositionelle Publizist Magomed Jewlojew in 

Polizeihaft ums Leben (siehe auch 4.1.5). Nachdem bereits 2007 eine Filmcrew des 

nationalen Senders REN-TV vermutlich von Sicherheitskräften entführt und miss-

handelt worden war, musste ein Team im September 2009 seine Arbeiten über Kor-

ruption nach massiven Drohungen durch Angehörige des ehem aligen Präsidenten 

Sjasikow notfallmässig abbrechen. Einige Tage später wurden Pläne bekannt, die 

Unabhängigkeit von REN-TV einzuschränken.
90

 Gewalt gegen Medienschaffende 

ereignet sich gelegentlich auch in Kabardino-Balkarien, so wurde im September 

2008 der Chefredaktor einer unabhängigen Zeitschrift vor seinem Haus verprügelt 

und schwer verletzt. In Moskau sind Medienschaffende mit Bezug zum Nordkauka-

sus ebenfalls nicht in Sicherheit. 2006 wurde die für ihre kritische Berichte rstattung 

in der Nowaja Gaseta bekannte Journalistin Anna Politkowskaja ermordet. 2008 kam 

der dagestanische Zeitungsjournalist und Fernsehkorrespondent von Kanal 1 in 

Moskau gemäss off izieller Untersuchung im Zuge eines Raubmordes ums Leben. Im 

Januar 2009 wurde die Nowaja-Gaseta-Praktikantin Anastasia Baburowa zusammen 

mit dem Anwalt Stanislav Markelow auf offener Strasse erschossen. Eine Korres-

pondentin der Regnum News Agency und ein Korrespondent von Radio Liberty er-

hielten 2007 politisches Asyl in den USA. Nach eigenen Angaben waren sie vom 

FSB auf Grund ihrer kritischen Nordkaukasus-Berichterstattung bedroht worden.
91

 

Straflosigkeit. Die allermeisten Morde an Medienschaffenden in der Föderation 

bleiben ungeklärt, obwohl zunehmend zumindest ein Gerichtsverfahren eingele itet 

wird. Tschetschenien und die anderen Nordkaukasus-Republiken stehen dabei be-

sonders schlecht da. Zusammen mit St. Petersburg sind sie die einzigen Regionen 

in denen von 1993 bis 2007 kein einziger Täter für einen Journalisten-Mord verurteilt 

wurde.
92

 Das Committee to Protect Journalists (CPJ) platziert Russland in seinem 

Straflosigkeitsindex weltweit auf dem neuntschlechtesten Platz.
93
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4.2.3 Kontrahenten und zivile Oppositionelle 

In Tschetschenien traf eine Mordserie Mitglieder und Verbündete des Jamadajew-

Clans mit Attentaten in Moskau und Dubai. Damit verschwand das letzte mit Kady-

row rivalisierende Machtzentrum. Nach der Ermordung des früheren FSB-Offiziers 

Mowladi Baisarow 2006 folgte 2008 ein Mordanschlag auf den ehemalige Duma-

Abgeordneten Ruslan Jamadajew und 2009 auf seine Brüder Sulim und Isa. Letzte-

rer stellte seinem Attentäter eine Falle und überlebte. Entgegen offiziellen Angaben 

beteuert der Clan, dass auch Sulim, ehemaliger Kommandant des «Vostok»-Batal-

lions, am Leben sei. In mindestens zwei Fällen gibt es Hinweise auf eine Verwick-

lung Kadyrows. Baisarow wurde nachweislich von tschetschenischen Sicherheits-

kräften erschossen, und im Falle Sulim Jamadajew haben Dubais Behörden Kady-

rows engen Vertrauten Delimkhanow via Interpol zur Verhaftung ausgeschrieben.
94

 

Während der Jamadajew-Clan in Tschetschenien selbst in mutmassliche Menschen-

rechtsverletzungen verstrickt ist, kamen in den Nachbarrepubliken prominente Mit-

glieder der zivilen Opposition ums Leben. In Dagestan wurde 2007 Farid Babaew, 

Leiter der dagestanischen Sektion der Partei Yabloko ermordet. Und mit Magomed 

Jewlojew 2008 und Maksharip Auschew im Oktober 2009 verlor  Inguschetien zwei 

ihrer profiliertesten Oppositionsfiguren. Noch im September dieses Jahres entkam 

Auschew mit Glück einem Entführungsversuch mutmasslicher Geheimdienste. 

Das UNHCR erhält weiterhin Hinweise, dass frühere Offizielle der tschetscheni-

schen Maschkadow-Administration verfolgt werden.
95

 

4.2.4 Opfer und deren Angehörige, Zeugen und Anwälte 

Die Angehörigen der Opfern von widerrechtlichen Operationen der Sicherheitskräfte 

werden zumindest in Tschetschenien routinemässig unter Druck gesetzt, entweder 

eine Angehörigkeit des Verstorbenen in einer illegalen bewaffneten Organisation zu 

«gestehen» oder einen natürlichen Tod vorzutäuschen.
96

 Familien werden regelmäs-

sig gewarnt, nicht weiter nach Verschwundenen zu suchen. In anderen Republiken 

dürfte sich dieses Muster der Sicherheitsorgane wiederholen.  Zahlreiche Strafunter-

suchungen werden mit der Begründung eingestellt, dass sich keine Zeugen finden 

und in der Tat gehen Zeugen, die öffentlich aussagen, ein hohes Risiko ein. Diese 

Unterdrucksetzung ist ein wichtiges Element im System der Straffreiheit. Mensche n-

rechtsorganisationen treffen selbst auf Opfer, welche nicht über ihr erlittenes 

Schicksal sprechen wollen. Der Arm, um unliebsame Zeugen zum Schweigen zu 

bringen, reicht dabei ausserordentlich weit, und es ist festzustellen, dass wichtige 

Zeugen auch in Westeuropa nicht automatisch in Sicherheit sind.  
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So wurde im August 2008 in Grosny Makhmadsalors Masaev entführt, der 2006 in 

der damals von Ramsan Kadyrow kontrollierten illegalen Haftanlage in Tsenteroi 

gefoltert worden war.
97

 In derselben Anlage wurde Umar Israilov 2003 zum Dienst 

gezwungen, nachdem er monatelang festgehalten und gemäss seiner Klage vor dem 

EGMR von Kadyrow persönlich gefoltert  worden war. Nach seiner Flucht und der 

Aufnahme als Flüchtling in Österreich wurde er im Januar 2009 in Wien auf offener 

Strasse von mutmasslichen tschetschenischen Agenten erschossen. Die New York 

Times hatte den Fall zuvor umfangreich und detailliert recherchiert.
98

 

Auf diesem Hintergrund wird den verstärkten Anstrengungen , Flüchtlinge zur Rück-

kehr zu bewegen und dafür gar eine Art tschetschenisches Konsulatsnetz in Europa 

aufzubauen, in der Diaspora mit Angst begegnet.
99

 

Dem UNHCR ist bekannt, dass Personen die Beschwerden bei regionalen oder in-

ternationalen Menschenrechtseinrichtungen einbringen, speziell gefährdet sind.
100

 

Auch deren Rechtsvertreter sind erheblichen Risiken ausgesetzt. Am  

19. Januar 2009 wurde der engagierte Menschenrechtsanwalt Stanislav Markelow in 

Moskau beim Verlassen einer Pressekonferenz erschossen. Neben zahlreichen 

tschetschenischen Opfern hatte er auch Anna Politkowskaja vertreten.  

4.2.5 Verwandte bewaffneter Kämpfer oder von Sicherheitskräften 

Verwandte mutmasslicher Kämpfer geraten in Tschetschenien unter massiven 

Druck. Umgekehrt berichten Memorial und Human Rights Watch auch von Übergri f-

fen bewaffneter Gruppen auf Verwandte von Sicherheitskräften.
101

 

Grosnys Bürgermeister liess Verwandte von Kämpfern vorladen, um ihnen vor lau-

fenden Kameras mitzuteilen: «Das von euren Verwandten in den Wäldern verübte 

Böse wird in eure Häuser zurückkommen, und in sehr naher Zukunft wird jeder von 

euch es in seinem Rücken spüren.»
102

 Präsident Kadyrow persönlich nannte sie am 

9. August 2008 «Terroristen» und «Teufel» und forderte eine Rückbesinnung auf 

traditionelle Vergeltungsmassnahmen mit kollektiver Bestrafung
103

. Angesprochen 

auf die Niederbrennung von Häusern von Familienangehörigen mutmasslicher 

Kämpfer, betonten die tschetschenischen Behörden gegenüber dem Menschen-

rechtskommissar des Europarates 2009, dieses Problem sei sehr schwierig zu be-

kämpfen, da die Gründe in tief verwurzelten Sitten traditioneller Vergeltungsmass-

nahmen lägen. Es werde jedoch versucht, diesen Bräuchen mit speziellen Bildungs-

programmen entgegenzuwirken.
104
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4.2.6 Religiöse Jugendliche 

Operationen der Sicherheitskräfte richten sich in allen drei Republiken oft gegen 

junge Männer. Aber auch Frauen können davon betroffen sein. Dabei sind religiösen  

Personen, insbesondere in Dagestan, mit besonderem Misstrauen konfrontiert.  

Am 23. August 2009 wurden in Dagestan drei junge Männer entführt und unter Miss-

handlung zu Geständnissen gezwungen, illegalen bewaffneten Gruppen anzugehö-

ren. Danach setzten die Täter sie zusammen mit zwei weiteren Gefangenen gefes-

selt in ein Auto und leiteten Chloroform ins Auto, übergossen dieses mit Benzin und 

plazierten darin einen Sprengkörper, bevor sie sich auf sichere Distanz begaben. 

Zwei Personen gelang es dennoch, sich zu befreien und den Sprengkörper aus dem 

Fahrzeug zu werfen. Nachdem ihnen nicht gelungen war, das Auto zu starten,  flüch-

teten sie zu Fuss, bevor die Täter das Auto erreichten. Das ausgebrannte Auto mit 

den verbleibenden drei Opfern wurde drei Tage später aufgefunden. Amnesty Inter-

national hat eine Eilbriefaktion zu ihren Gunsten lanciert.
105

 

4.2.7 Intern Vertriebene (IDPs) und Rückkehrende 

In Tschetschenien bestehen weiterhin grosse Probleme mit intern Vertriebenen, die 

kurzfristig ihre provisorischen Unterkünfte verlassen müssen und danach Gefahr 

laufen, einer Unterkunft mit unklaren Besitzverhältnissen zugewiesen zu werden 

oder auf der Strasse zu landen. Die tschetschenischen Behörden machen gleichze i-

tig Druck auf tschetschenische Flüchtlinge in Inguschetien, nun heimzukehren.
106

 

Flüchtlinge, die aus dem Ausland nach Tschetschenien zurückkehren, sind nach 

Einschätzung von S. Gannuschkina, Memorials Flüchtlingsexpertin, speziellen Ge-

fahren ausgesetzt. Auf sie fällt der Verdacht , wegen der Zugehörigkeit zur bewaffne-

ten Opposition geflohen zu sein und mit gewissem Wohlstand zurückzukehren.
107

 

Im November 2006 kehrte der 24-jährige Magomed Gabujew aus Frankreich nach 

Tschetschenien zurück. Um einen russischen Inlandpass zu beantragen, wandte er 

sich an die lokale Polizei. Als diese einige Tage später nach ihm suchte, flüchtete er 

aus Angst, sie könnten ihn, wie zuvor seinen Bruder, der Angehörigkeit zum bewaff-

neten Widerstand verdächtigen. Dennoch umzingelten Sicherheitskräfte kurz darauf 

den Zufluchtsort. Trotz Verhandlungsversuchen von Nachbarn wurde Gabujew sofort 

erschossen, als er zu fliehen versuchte.
108

 

Das UNHCR hält im April 2009 fest, dass die militärischen Aktivitäten seit 2003 we-

sentlich zurückgegangen sind und nunmehr keine Situation allgemeiner Gewalt mehr 

vorherrsche. Dennoch stellt sich das UNHCR entschieden gegen unfreiwillige Rück-

kehr aus dem Ausland und sieht weder in Tschetschenien noch in anderen Regionen 

Russlands eine interne (Flucht- oder) Schutzalternative.
109
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5 Justiz 

5.1 Straflosigkeit und intensive Anrufung des EGMR 

Menschenrechtsverletzungen bleiben in den allermeisten Fällen ungestraft, insb e-

sondere Sicherheitskräfte werden kaum verurteilt.
110

 Das UNO-Menschenrechts-

komitee hat dies soeben scharf kritisiert und fordert von Russland detaillierte Info r-

mationen zur Strafverfolgung von Sicherheitskräften und die Einsetzung einer unab-

hängigen, spezialisierte Untersuchungsinstanz.
111

 Mangels erfolgversprechender 

Rechtsverfahren im Inland rufen russische Bürger intensiv den europäischen Ge-

richtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg an. Ein Fünftel der hängigen 

Klagen betreffen Russland. Der EGMR befand Russland bereits allein in Bezug auf 

Tschetschenien in über 100 Fällen für schuldig, die Rechte der Kläger nicht genü-

gend geschützt oder gar selbst verletzt zu haben.
112

 Human Rights Watch kommt 

jedoch in einer aktuellen Untersuchung von 33 Gerichtsfällen bezüglich Tschetsch e-

nien zum Schluss, dass Russland sich primär auf die Bezahlung der angeordneten 

monetären Entschädigungen beschränkt. Eine unabhängige Strafverfol gung und 

eine Verhinderung zukünftiger Menschenrechtsver letzungen durch politische Mass-

nahmen bleibe praktisch vollständig aus. In den untersuchten Fällen kam es zu kei-

ner einzigen strafrechtlichen Verfolgung.
113

 Für den Memorial-Vorsitzenden Oleg 

Orlov missbraucht Russland die Entschädigungszahlungen damit als «Straflosig-

keits-Steuer».
114

 

Im Januar 2009 sorgte die vorzeitige Entlassung von Ex-Oberst Budanow, einem der 

wenigen verurteilten Kriegsverbrecher des Tschetschenienkriegs, für Protest.
115

 

5.2 Haftbedingungen 

Das U.S. Department of State bezeichnet die Haftbedingungen  in ganz Russland 

2008 als «extrem hart und oft lebensbedrohend».
116

 Häftlinge sind sowohl Gewalt 

durch Mithäftlinge als auch durch das Wachpersonal ausgesetzt. Besonders schwi e-

rig sind die Bedingungen in der Polizei- und Untersuchungshaft. Eine Studie der 

britische Medical Foundation for the Care of Victims of Torture zeigt die Palette der 

Foltermethoden auf.
117

 Der Zugang für Anwälte, NGOs und Öffentlichkeit wurde im-
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mer mehr eingeschränkt. Gefangene tschetschenischer oder anderer nordkauka-

sischer Herkunft sind zudem in ganz Russland besonders gefährdet.
118

 

5.3 Einschränkungen für NGOs 

Die juristischen Hürden für NGOs wurden in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht.  

Namentlich mit dem 2006 eingeführten NGO-Gesetz,
119

 dem vage gehaltenen Anti-

Extremismus-Gesetz, verfügen die Behörden über einen beinahe beliebigen Spiel-

raum, die Arbeit von NGOs etwa durch willkürliche administrative oder steuerrechtl i-

che Auflagen zu erschweren oder ganz zu unterbinden.
120

 So beruft etwa der stell-

vertretende tschetschenische Innenminister seit Neuerem sämtliche NGOs jeden 

Dienstag um 10 Uhr zum obligatorischen Wochen-Rapport.
121

 In Tschetschenien ist 

Präsident Kadyrow nach entsprechenden Versuchen im letzten Jahr (siehe 4.2.1.) zu 

einer feindlichen Haltung gegenüber kritischen Organisationen zurückgekehrt. Auch 

in Dagestan bestehen erhebliche Spannungen.
122

 In Inguschetien ist ein gespalte-

ner Umgang mit kritischen NGOs zu beobachten. Im Gegensatz zum Sicherheitsa p-

parat bemüht sich Präsident Jewkurow persönlich um eine Zusammenarbeit mit Or-

ganisationen der Zivilgesellschaft
123

. 

Nur wenige der zahlreichen NGOs im Nordkaukasus gehen das Risiko ein, sich r e-

gierungskritisch zu äussern. Ein inguschetischer Menschenrechtsaktivist hält fest, 

dass es in der Republik zwar Hunderte von NGOs gebe, sich jedoch nur eine hand-

voll Personen mit den wirklich heiklen Themen befassen: Verschleppungen, Repre s-

sionen gegen Familienmitglieder von Kämpfern der bewaffneten Opposition (wie das 

Niederbrennen ihrer Häuser) und aussergerichtlichen Hinrichtungen.
124

 Dazu gehö-

ren namentlich: Memorial als grösste und renommierteste NGO (mit zur Zeit einge-

schränkter Präsenz in Tschetschenien) sowie die lokalen Organisation Human 

Rights Centre in Tschetschenien, das Chechen Committee for National Salvation  

sowie MASHR in Inguschetien und in Dagestan ï wo die Dichte von NGOs tiefer 

liegt
125

 ï die Mother's of Dagestan for Human Rights . 
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